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Erste Satzung zur Änderung der 
Prüfungs- und Studienordnung 
des Master-Studiengangs Informa-
tik 

vom  19. Dezember 2011 
 

Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. §§ 8 Abs. 6 Sat z 
2, 18 Abs. 2 Satz 1, 21 Abs. 2 Satz 1, 70 Abs. 
2 Nr. 1 des Gesetzes über die H ochschulen 
des Landes Brandenburg - Brandenburgisches 
Hochschulgesetz (BbgHG) vom 18. Dezember 
2008 (GVBl.I/08, Nr. 17,  S. 318), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vo m 26.10.2010 (GVBl.I/10, 
Nr. 35) - gib t sich die Brandenburgische Tech-
nische Universität Cottbus (BTU) folgende Sat-
zung: 

Artikel 1 

Die Prüfungs- und St udienordnung für den  
Master-Studiengang Informatik an der BTU 
vom 01. Juli 2008 wird wie folgt geändert:  

1. § 31 erhält folgende Fassung: 

(1) 1Die Immatrikulation zum Master-
Studiengang erfolgt be im Nachweis eines in-
formatik-nahen Bachelor-Abschlusses, insbe-
sondere des Bachelors in Informatik. 2Ausrei-
chende inhaltliche Nähe des Bachelor-
Abschlusses liegt vor, wenn die Ausbildung in  
theoretischer, praktischer, angewandter und  
technischer Informatik und in Mat hematik ei-
nen dem Bachelor-Stu diengang Informatik an 
der BTU vergleichbaren Umfang aufweist. 

(2) 1Die Prüfung auf ausre ichende inhaltliche 
Nähe eines Abschlusses führt der Prüfungs-
ausschuss durch. 2In Fällen einer  bedingten 
Gleichwertigkeit kann der Ausschuss da s 
Nachholen von Modulen festlegen. 

2. In § 35 Abs. 3 wird als erster Satz einge-
fügt: 

Bis zum Ende des zweiten Fachsemesters 
sind 30 Kreditpunkte zu erwerben. 

Artikel 2 

In der Prüfungs- und Studienordnung des Mas-
ter-Studiengangs Informatik an der  BTU vo m 
01. Juli 200 8 wird der Begriff Verteidigung in 
den §§ 32 Abs. 1, 35 Abs. 1, 36 Abs. 5 sowie  
37 Satz 5 durch Aussprache ersetzt. 

Artikel 3 Inkrafttreten  

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ih-
rer Bekanntmachung in Kraft. 

Artikel 4 Bekanntmachungserlaubnis  

Der Präsident kann den Wortlaut der Studien- 
und Prüfungsordnung in der vom Inkrafttreten  
dieser Satzung an geltenden Fa ssung im 
Amtsblatt der BTU bekannt machen.  
 

 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fakul-
tätsrates der Fakultät für Mathematik, Naturwissen-
schaften und Informatik vom 12. Oktober 2011, der 
Stellungnahme des Senats vom 0 1. Dezember 
2011, der Genehmigung durch den Präsidenten der 
Brandenburgischen Technischen Universität Cott-
bus vom 19. Dezember 2011 sowie der Anzeige an 
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur des Landes Brandenburg mit Schreiben vom 
19. Dezember 2011. 

 

Cottbus, den 19. Dezember 2011 

In Vertretung 

Prof. Dr.-Ing. Matthias Koziol  
Vizepräsident für L ehre, Personalentwicklung und 
wissenschaftliche Weiterbildung 
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Neubekanntmachung 
Aufgrund des Artikels 4 de r ersten Änderungssat-
zung der Studien- und Prüfungsordnung des Mas-
ter-Studiengangs Informatik vom 19. Dezember 
2011 wird nachstehend der Wortlaut der Satzung in 
der ab 16. Februar 2012 geltenden Fassung be-
kannt gemacht.  

Cottbus, 16. Februar 2012  

 

Walther Ch. Zimmerli   
Prof. Dr. habil. DPhil. h.c.  (University of Stellen-
bosch)   
Präsident 

 

Prüfungs- und Studienordnung für 
den Master-Studiengang Informa-
tik 

vom 16. Februar 2012 
 

Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. §§ 8 Abs. 6 Satz 
2, 18 Abs. 2 Satz 1, 21 Abs. 2 Satz 1, 70 Abs. 
2 Nr. 1 des Gesetzes über die H ochschulen 
des Landes Brandenburg - Branden burgisches 
Hochschulgesetz (BbgHG) vom 18. Dezember 
2008 (GVBl.I/08, Nr. 17,  S. 318), zu letzt geän-
dert durch Gesetz vom 26.10.2010 (GVBl.I/10, 
Nr. 35) - gib t sich die Brandenburgische Tech-
nische Universität Cottbus (BTU) folgende Sat-
zung: 

Inhaltsübersicht 

Präambel......................................................3 
I.  Allgemeine Bestimmungen.................3 
II.   Fachspezifische Bestimmungen .........4 
§ 28 Geltungsbereich..................................4 
§ 29 Ziel des Studiums ...............................4 
§ 30 Graduierung, Abschlussbezeichnung .4 
§ 31 Weitere Zulassungsvoraussetzungen.4 
§ 32 Studienaufbau und Studiengestaltung4 
§ 33 Studienkommission und Studien-

beratung..............................................5 
§ 34 Mentoren und Studienplan..................5 
§ 35 Art und Umfang der Master-Prüfung, 

Prüfungsfristen....................................5 
§ 36 Master-Arbeit ......................................6 
§ 37 Bildung der Note für die Master- 

Arbeit ..................................................6 
§ 38 Berufspraktikum..................................6 
§ 39 Inkrafttreten.........................................7 
Anlage 1: Prüfungen und Studienleistungen 

des Master-Studienganges.................8 

Anlage 2: Themen der Informatik-  
Komplexe........................................... 9 

Anlage 3: Regelstudienplan des Master-
Studienganges................................... 10 

Anlage 4: Praktikumsordnung für das 
Berufspraktikum des Master-
Studiengangs „Informatik“.................. 11 

Präambel 

1Die BTU hat sich zur Gestaltung ihrer Bache-
lor- und Master-Studiengänge auf für alle ver-
bindliche allgemeine Bestimmunge n zur Stu-
dien- und Prüfungsorganisation verständigt.  
2Sie sind Bestandteil je der Ordnung und wer-
den ergänzt durch fachspezif ische Bestim-
mungen, in denen die  Spezifika eines jeden 
Studiengangs dargestellt und geregelt werden. 
3Die Einigung auf universitätsweit anzuwen-
dende Verfahrensweisen bei der Organisatio n 
und dem Aufbau von modularisier ten Studien-
gängen sowie bei der Durchführung und Ver-
waltung von studienb egleitenden Prüfungs-
leistungen soll einerseits Transparenz schaffen 
und zur Minimierung des administra tiven Auf-
wandes beitragen. 4Andererseits wird damit 
angestrebt, die Rechte und Pflichten aller an 
Lehre und Studium beteiligten Gruppen zu de-
finieren und darzustellen, die den Rahmen für 
ein erfolgreiches und ertragreiches Studium 
bilden. 5Die verantwortungsbewusste und en-
gagierte inhaltliche Ausgestaltung eines Studi-
ums durch Studierend e und Lehr ende glei-
chermaßen wird durch diesen formalen Rah-
men unterstützt. 
6Die Erarbeitung der allgemeinen Bestimmun-
gen erfolgte im universitätsweite n Diskurs. 
7Lernende, Lehrende und die Lehr e unterstüt-
zende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbei-
ten gemeinsam an der Umsetzung und Wei-
terentwicklung der Ordnung. 8Alle Beteiligten 
stehen in der Verantwortung, ihre Erfahrungen 
bei der Anwendung in die Diskussio n um eine 
Weiterentwicklung einzubringen und somit zu 
einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung 
beizutragen. 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Es gilt die jeweils aktu elle Fassung der Allge-
meinen Prüfungs- und Studienordnung für  
Master-Studiengänge (RahmenO-Master) an 
der BTU (§§ 1 bis 27). 
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II. Fachspezifische Bestimmungen 

§ 28 Geltungsbereich 
1Diese fachspezifischen Bestimmungen regeln  
für die Studierenden des Master-Studiengangs 
Informatik den Ablauf und Aufbau des Studi-
ums. 2Sie sind nur gültig im Zusammenhang  
mit den allgemeinen Bestimmung en in Ab-
schnitt I. 

§ 29 Ziel des Studiums 
1Aufbauend auf soliden  Kenntnissen und Fer-
tigkeiten zu Instrumenten und Met hoden der 
Informatik soll das st ärker forschungsorien-
tierte Master-Studium d er Informatik die Stu-
dierenden unter Berücksichtigung der Anforde-
rungen und Veränderungen in der  Berufswelt 
zur wissenschaftlichen Arbeit, kritischen Ein-
ordnung der wissensch aftlichen Erkenntnisse 
und zu eig enen, wesentlichen Beiträgen in 
Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet 
der Informatik befäh igen. 2Die Studierenden 
werden auf anspruch svolle Tätigkeitsfelder in 
der Informatik vorbereitet. 3Besonderer Wert 
wird dabei auf die Fähigkeit zur Einarbeitung in 
Fragestellungen und Au fgaben neuer Anwen-
dungsbereiche, zur systematische n Analyse 
und formalen Modellierung von Hardware- und 
Softwaresystemen, zum Entwurf und Validie-
rung informationsverarbeitender Prozesse, 
sowie auf die Weiterentwicklung wissensch aft-
licher Methoden gelegt.  

§ 30 Graduierung, Abschlussbezeichnung 

Bei erfolgreichem Abschluss de s Master-Stu-
diengangs Informatik wird der a kademische 
Grad „Master of Science” (M.Sc.) verliehen. 

§ 31 Weitere Zulassungsvoraussetzungen 

(1) 1Die Immatrikulation zum Master-
Studiengang erfolgt beim Nachwei s eines in-
formatik-nahen Bachelor-Abschlusses, insbe-
sondere des Bachelors in Informat ik. 2Ausrei-
chende inhaltliche Nähe des Bachelor-
Abschlusses liegt vor, wenn die Ausbildung in 
theoretischer, praktischer, angewandter und 
technischer Informatik und in Mat hematik ei-
nen dem Bachelor-Studiengang Informatik an 
der BTU vergleichbaren Umfang aufweist. 

(2) 1Die Prüfung auf ausreichende inh altliche 
Nähe eines Abschlusses führt der Prüfungs-
ausschuss durch. 2In Fällen einer bedingten 
Gleichwertigkeit kann der Ausschuss da s 
Nachholen von Modulen festlegen. 

§ 32 Studienaufbau und Studiengestal-
tung 

(1) 1Das Master-Studium Informatik umfasst  
entsprechend Anlage 1 die drei Informatik-
Komplexe „Grundlagen der Informatik“, „Prak-
tische Informatik“ und „Angewandte und Tech-
nische Informatik“, thematisch beschrieben in  
Anlage 2, sowie den Komplex Neb enfach, das 
Berufspraktikum (siehe § 38), zwei Seminare  
oder Praktika und die  Master-Arbeit mit Aus-
sprache. 
2Alle Informatik-Module sind in Niveaustufen 
eingeordnet. 3Die Niveaustufe und  der Kom-
plex eines Moduls im Fachstudium ist in der 
Modulbeschreibung erkennbar. 4Dabei be-
zeichnen: 

Niveaustufe 300: Module im Bachelor-Fach- 
     studium 

Niveaustufe 400: grundlegende Module  

Niveaustufe 500: spezialisierende Module 

(2) 1Das Studium kann in j edem Semester be-
gonnen werden. 

(3) 1In den drei Informatik-Komplexen müssen 
insgesamt 54 Kreditpunkte erwirtschaftet wer-
den, davon 8 bis 12 Kr editpunkte als Studien-
leistungen durch Seminare oder Praktika und  
die verbleibenden Kreditpunkte dur ch Prüfun-
gen. 2Um eine gewisse Breite des Studiums zu 
garantieren müssen in jedem Komp lex jeweils 
mindestens 8 Kreditpu nkte durch Prüfungen 
erwirtschaftet werden. 3In den Informatik-Kom-
plexen sind Wahlpflichtmodule ab Niveaustufe 
400 zu wählen. 4Bis zu einem Umfa ng von 14 
Kreditpunkten können auch Informatik-Module 
aus der Niveaustufe 300 gewählt werden. 

(4) 1Prüfungsleistungen können nur auf der 
Grundlage eines gene hmigten Studienplanes 
nach § 34 für den Mas ter-Studiengang „Infor-
matik“ angerechnet werden. 

(5) 1Im Komplex Nebenfach müssen Wahl-
pflichtmodule im Gesamtumfang von 26 Kre-
ditpunkten erwirtschaftet werden, davon aus 
dem fachübergreifenden Studium (entspre -
chend den aktuellen Regelungen der BTU) im 
Umfang von 6 Kreditpunkten, aus dem Bereich 
Mathematik im Umfan g von 8 bi s 12 Kredit-
punkten sowie 8 bis 1 2 Kreditpunkte aus de m 
Bereich Anwendungen. 2Anwendungen im 
Komplex Nebenfach müssen aus einem der 
folgenden Fächer gewählt werden: Mathema-
tik, Physik, Chemie, Maschinenbau/ Elektro-
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technik, Wirtschaftsingenieurwesen, Recht 
oder Bauingenieurwesen. 

§ 33 Studienkommission und Studienbe-
ratung 

(1) 1Durch den Fakultätsrat  wird eine Studien-
kommission eingesetzt, die 

- das Angebot der not wendigen Lehrveran-
staltungen überwacht, 

- die Einhaltung und Akt ualisierung der Lehr-
inhalte überprüft, 

- den Angebotsplan aller Informatik-Module der 
Niveaustufen ab 300 für vier Se mester im 
voraus regelmäßig aktualisiert, 

- die notwendigen Kataloge für Wahlpflicht-
module erstellt und regelmäßig aktualisiert, 

- semesterweise die Qualität der  Lehrveran-
staltungen, insbesondere auf der Grundlage 
studentischer Lehrevaluationen, einschätzt, 

- den Studienerfolg evaluiert und 

- die Studienberatung zum Studiengang orga-
nisiert und durchführt. 

(2) 1Die Studienkommission setzt sich zusam-
men aus d en Mitgliedern des Pr üfungsaus-
schusses, der Studiengangsleiterin oder dem  
Studiengangsleiter, der Fachstudienberaterin 
oder dem Fachstudien berater und je ein em 
weiteren Studierenden aus dem Bachelor-  und 
dem Master-Studiengang. 

(3) 1Die Studienkommission plant entspre-
chend dem Bedarf und den Angaben zum An-
gebotsturnus der Mod ulbeschreibungen das 
Veranstaltungsangebot. 1Die jeweils aktuali-
sierten Kataloge werden rechtzeit ig den Stu-
dierenden durch Aushang oder entsprechende  
Web-Seiten bekannt gegeben. 

(4) 1Die Studienkommission sichtet h albjähr-
lich die aktuell angebotenen Module des Lehr-
angebots, insbesondere im Bezug auf das Ver-
hältnis zwischen tatsächlichem Arbeitsaufwand 
und vergebenen Kreditpunkten. 2Sie kann dazu 
weitere Studierende hinzuziehen. 3Aus dieser 
Sichtung können sich E mpfehlungen zur Um-
gestaltung einzelner Module ergeben, die den  
entsprechenden Modul-Beauftragten durch  
den Leiter der Studienkommission zugestellt  
werden. 4Die Studienkommission kann die  
Eignung bestimmter Module für den Studien-
gang feststellen oder ausschließen. 

§ 34 Mentoren und Studienplan 

(1) 1Bis zum Ende des ersten Fachse mesters 
hat die ode r der Studierende dem Prüfungs-
ausschuss einen von der laut § 8 Abs. 2 zuge-
ordneten Mentorin oder dem Men tor geneh-
migten Studienplan vorzulegen, in  dem die  
Auswahl der Wahlpflich tmodulen in den Kom-
plexen Informatik-Vertiefung und Nebenfach  
laut Anlage 1 sowie die individuell gewählten 
Fristen für die Ablegung der einzelnen Prüfun-
gen hervorgeht. 

(2) 1Die Mentorin oder der Mentor h at das 
Recht, einen vorgeschlagenen Studienplan  
abzulehnen oder Auflagen zur Modifikation zu 
erteilen. Aktualisierungen und Mo difikationen 
des Studienplans bedürfen der Genehmigung 
der Mentorin oder des Mentors und sind dem  
Prüfungsausschuss anzuzeigen. 2Die Mentorin 
oder der Mentor überprüft regelmäßig den 
Studienfortschritt.  

(3) 1Mentoren werden können Hochschullehrer 
des Institutes für Informatik, Informations- und  
Medientechnik der BT U Cottbus. 2Über Aus-
nahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(4) Ein Wechsel der Mento rin oder des Men-
tors ist bei m Prüfungsausschuss zu beantra-
gen und wird durch die sen nach P rüfung der 
Gründe entschieden. 

§ 35 Art und Umfang der Master-Prüfung, 
Prüfungsfristen 

(1) 1Die Master-Prüfung besteht aus den Prü-
fungsleistungen zu den in § 32 aufgeführten 
Modulen in den 4 Ko mplexen, dem Berufs-
praktikum, sowie der Master-Arbeit einschließ-
lich der Aussprache. 2Die Anrechnung erfolg-
reich absolvierter Module erfolgt  in Überein-
stimmung mit dem letzten genehmigten Stu-
dienplan. 

(2) 1Prüfungsleistungen aus dem Lehra ngebot 
des Master-Studiums, die vorab als Zusatzfä-
chern absolviert wurden, sind insgesamt bis zu 
einer Grenze von 30 Kredit-Punkte n anerken-
nungsfähig und können in den  Studienplan 
aufgenommen werden. 2Leistungen, die in der  
zugrundeliegenden Bachelor-Prüfung bereits 
abgerechnet wurden, sind nicht an erkennbar. 
3Über die Anerkennung von Prüf ungsleistun-
gen entscheidet der Prüfungsausschuss nach  
Empfehlung der Mentorin oder des Mentors. 

(3) 1Bis zum Ende des zweiten Fachsemesters 
sind 30 Kreditpunkte zu erwerben. 2Alle Kredit-
punkte der Master-Prüfung einschließlich der 
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Master-Arbeit sind bis zum Ende  des 7 Fach-
semesters zu erwirtschaften. 3Werden diese 
Fristen aus selbst zu  vertretenden Gründen 
überschritten, so können in diesem Studien-
gang an der BTU keine weiteren Prüfungsleis-
tungen erbracht werden. 4Für die Geltendma-
chung von Gründen, die das Überschreiten der 
Fristen rechtfertigen sollen, ist § 16 Abs. 2 an-
zuwenden. 5Über Ausnahmen entscheidet au f 
Antrag der Prüfungsausschuss. 

§ 36 Master-Arbeit 

(1) 1Die Master-Arbeit wird von der Mentorin  
oder dem Mentor ausgegeben u nd betreut. 
2Die Kandidatin oder d er Kandidat kann Vor-
schläge für das Thema der Master-Arbeit un-
terbreiten. 

(2) Zum Zeitpunkt der Au sgabe der Master-
Arbeit müssen in  jedem der drei Informatik-
Komplexe mindestens 8 Kreditpunkte durch  
Prüfungen und alle erforderlichen Kreditpunkte 
im Komplex Nebenfach und zum Berufsprakti-
kum (ggf. d ie das Berufspraktiku m ersetzen-
den Module) erwirtschaftet sein.  

(3) Die Master-Arbeit kann auch in For m einer 
Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der 
Beitrag der einzelnen  Kandidatinnen oder 
Kandidaten auf Grund  der Angab e von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objekti-
ven Kriterien, die eine  eindeutige Abgrenzung 
ermöglichen, deutlich unterscheidb ar und be-
wertbar ist. 

(4) Die Bearbeitungszeit fü r die Master-Arbeit  
beträgt sechs Monate. 

(5) 1Der Inhalt der Master-Arbeit und die Aus-
sprache sind universitätsöffentlich. 2Die Aus-
sprache ist rechtzeitig anzukündigen. 

§ 37 Bildung der Note für die Master-
Arbeit 
1Die Master-Arbeit wird von der Betreuerin  
oder dem Betreuer so wie von einer zusätzli-
chen Prüferin oder Prüfer mit Note n gemäss § 
12 Abs. 1 bewertet. 2Ist nur eine der Bewer-
tungen „nicht ausreich end” (5,0), so ist die  
Master-Arbeit durch eine weitere Prüferin oder  
Prüfer zu bewerten. 3Wurde zweimal mit „nich t 
ausreichend” (5,0) bew ertet, gilt die Master-
Arbeit als nicht bestanden. 4Anderenfalls ist die 
Bewertung der schriftlichen Arbeit a nalog zu § 
12 Abs. 4 das abgerundete arithmetische Mittel 
aller Bewertungen der Prüfer. 5Die Note der 
Master-Arbeit ergibt sich analog zu § 12 Abs. 4 

aus dem abgerundeten gewichteten Mittel der 
Bewertung der schriftlichen Arbeit  mit de m 
Gewicht von 0,75 und der Bewertun g der Aus-
sprache mit einem Gewicht von 0,25. 

§ 38 Berufspraktikum 

(1) 1Das Master-Berufspraktikum im Umfang  
von 10 Kreditpunkten hat eine Dauer von min-
destens 8 Wochen und soll an e iner Einrich-
tung außerhalb der Universität durchgeführt  
werden. 2Praktika an zentralen Einrichtunge n 
der Universität (z. B. Hochschulrechenzent-
rum) sind zulässig.  

(2) 1Das Berufspraktikum wird von der Mento-
rin oder dem Mentor begleitet und von einer 
Betreuerin oder einem Betreuer in der betref-
fenden Einrichtung geleitet. 2Die Vergabe der 
Praktikumsaufgabe erfolgt durch die Betreuerin 
oder den Betreuer in Absprache mit der Mento-
rin oder dem Mentor.  

(3) 1Über das Berufspraktikum ist eine schriftli-
che Abschlussarbeit a nzufertigen, die die be-
arbeitete Aufgabe und ihre Lösun g beschrei-
ben soll. 2Die schriftliche Abschlussarbeit ist 
spätestens zwei Monate nach Beendigung des 
Praktikums bei der Bet reuerin oder dem Be-
treuer abzugeben. 3Das Praktikum und die Ab-
schlussarbeit werden vo n der Betreuerin oder  
dem Betreuer und d er Mentorin oder dem 
Mentor beurteilt. 4Bei positivem Urteil beschei-
nigt die Me ntorin oder der Mentor, dass da s 
Berufspraktikum erfolgreich absolviert wurde.  

(4) 1In begründeten Fällen,  z.B. wenn kein a-
däquater Praktikumsplatz gefunden wird, kann 
das Berufspraktikum durch eine Projekt arbeit 
im entsprechenden Umfang an de n Lehrstüh-
len der Info rmatik ersetzt werden. 2Der Prü-
fungsausschuss sowie die Mentorin oder der 
Mentor müssen zustimmen.  

(5) 1In besonderen Ausnahmefällen kann auf 
das Berufspraktikum verzichtet werden. 2Dann 
müssen in den drei Informatik-Komplexen 64  
statt 54 Kreditpunkte erwirtschaftet werden. 
3Der Prüfungsausschuss sowie die Mentorin  
oder der Mentor müssen zustimmen. Entspre-
chende Ausnahmefälle sind z.B. 

- einschlägige berufspraktische Tätigkeiten, 

- erfolgreich absolvierte Berufspraktika in ande-
ren Studiengängen. 
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§ 39 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt a m Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 

 

Anlagen 

Anlage 1: Prüfungen und Studienleistun gen 
des Master-Studienganges 

Anlage 2: Themen der Informatik-Komplexe 

Anlage 3: Regelstudienplan des Master-Stu-
dienganges 

Anlage 4: Praktikumsordnung für das Berufs-
praktikum des Master-Studiengangs „Infor-
matik“
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Anlage 1: Prüfungen und Studienleistungen des Master-Studienganges 

Komplexe bzw. Module P/WP Leistung Kreditpunkte 

Informatik-Vertiefung   54 

Komplex Grundlagen der Informatik WP Prüfung 8-30 

Komplex Praktische Informatik WP Prüfung 8-30 

Komplex Angew. und Techn. Informatik WP Prüfung 8-30 

Seminare oder Praktika WP Studienleistung 8-12 

Komplex Nebenfach   26 

Mathematik WP Prüfung 8-12 

Anwendungen WP Prüfung 8-12 

Fachübergreifendes Studium  WP Prüfung 6 

Weitere Module   40 

Berufspraktikum P Studienleistung 10 

Master-Arbeit (6 Monate Bearbeitungszeit) P Prüfung 30 
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Anlage 2: Themen der Informatik-Komplexe 

 
Komplex Grundlagen der Informatik 

 

Theoretische Grundlagen 
Algebraische und logische Konzepte, Rekursionstheorie, 
Automatentheorie, Ersetzungssysteme, Formale Sprachen, 
Prozesstheorie, Netze, Typtheorie, Komplexitätstheorie. 
Algorithmische Grundlagen 
Datenstrukturen, Entwurf und Analyse von Algorithmen, Verifikation, 
Effiziente Algorithmen, Theorie der Informationssysteme. 
Programmiersprachliche Grundlagen 
Formale Semantik, Compilertechnik, Spezifikationssprachen, programmiersprachliche Paradigmen (algebrai-
sche, funktionale, logische Programmierung). 
 
Komplex Praktische Informatik 

 
Datenbanken und Informationssysteme 
Modelle und Modellierung, Datenbanksprachen, Sicherheitskonzepte, 
Föderierte Datenbanken, Wissensbanken, Implementierungen. 
Grafische Systeme 
Grafikalgorithmen, geometrische Transformationen, algorithmische 
Geometrie, Grafik-Hardware, grafische Oberflächen, grafisch-interaktive Simulation. 
Entwurfsmethoden und -werkzeuge 
Entwurfsmethodik für gro ße Systeme, Spezifikation, Simulation und Verifikation, automatische Synthese, 
HW/SW-Codesign, systematischer Systementwurf, testfreundlicher Entwurf, Fehlertoleranz, Softwarezuverläs-
sigkeit. 
 
Komplex Angewandte und Technische Informatik 

 
Verteilte Systeme 
Leistungsbewertung, Modellierung, Nebenläufigkeit, Synchronisation, 
Client-Server-Systeme, Verteilungsplattformen, Transaktionssysteme. 
Multimediale Dienste 

Videokonferenzen, interaktives Fernsehen, Computer Cooperative Work. 
Hardware 
Halbleiter, Integrationstechniken, Schaltungsentwurf, Rechnerarchitektur, 
Fehlerverhalten, Zuverlässigkeit, Testbarkeit. 
Rechnerbasierte Systeme 
Eingebettete HW/SW-Systeme, digitale Signalverarbeitung, Realzeitsysteme. 
Rechnernetze und Kommunikationssysteme 
Architektur und Standards, Protocol Engineering, Hochleistungskommunikation. 
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Anlage 3:  Regelstudienplan des Master-Studienganges 

Komplex bzw. Modul Kreditpunkte im Semester KP 

 1 2 3 4  

  Informatik-Vertiefung 

Komplex 1 (Spezialisierung) 8 8 8  24 

Komplex 2 8 6   14 

Komplex 3   8  8 

Seminare oder Praktika  4 4  8 

Summe Informatik-Vertiefung 16 18 20 0 54 

  Komplex Nebenfach 

Mathematik 8    8 

Anwendungsfach 6 6   12 

Fachübergreifendes Studium  6   6 

Summe Komplex Nebenfach 14 12 0 0 26 

  Weitere Module 

Berufspraktikum   10  10 

Master-Arbeit    30 30 

Summe Studium 30 30 30 30 120 
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Anlage 4:  Praktikumsordnung für das Berufspraktikum des Master-Studiengangs  
 Informatik 

1. Gültigkeit 

Diese Ordnung gilt für das Berufspraktikum des 
Master-Studiengangs “Informatik“ der Brandenbur-
gischen Technischen Universität Cottbus in Verbin-
dung mit de r gültigen Stu dien- und Prüfungsord-
nung. 

2. Zweck des Praktikums 
1Das Berufspraktikum ist darauf angelegt, im Stu-
dium erworbenes Fach- und Methodenwissen in der 
Praxis anzuwenden und umzusetzen. 2Dies schließt 
insbesondere die Arbeit i m Team ein. 3Das Prakti-
kum dient darüber hinaus der Rückkopplung zwi-
schen industrieller Praxis einerseits und Forschung 
und Lehre andererseits. 4Die Suche nach geeigne-
ten Praktikumsplätzen ist Aufgabe der Studieren-
den. 5Lehrstühle können und sollen Hilfe bei der 
Vermittlung leisten, um diese Rückkopplung zu er-
möglichen. 

3. Anmeldung 
1Das Praktikum ist spätestens vier Wochen vor An-
tritt vom Mentor zu genehmigen. 2Die Genehmi-
gung umfasst das Thema , das aufneh mende Un-
ternehmen und den Betreuer / die Betreue rin im 
Unternehmen. 

4. Praktikum im Ausland 
1Die Durchführung von Prakti ka im A usland wird 
ausdrücklich begrüßt. 2Sie unterliegen jedoch den-
selben Richtlinien wie Praktika im Inland. 
3Hingewiesen wird auf Austauschprogramme und 
Vermittlungen des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes (DAAD). 

5.  Praktikumsbetriebe 
1Zu den potenziell geeigneten Unternehmen gehö-
ren Firmen, die in der Informationsverarbeitung und 
der Software- oder Hardware-Entwicklung tätig 
sind, aber auch ho chschulunabhängige For-
schungseinrichtungen (z. B. Institute d er Fraunho-
fer-Gesellschaft). 2In Ausnahmefällen können Prak-
tika an Hochschuleinrichtungen (z. B . Rechen-
zentren) genehmigt werden. 3Der Praktikant / die 
Praktikantin soll durch einen fest angestellten Mit-
arbeiter / Mitarbeite rin betreut werden, die / der 
über einen Diplom- oder Master-Abschluss verfügt. 
4Diese(r) Ansprechpartner(in) muss im Bericht ge-
nannt und als Ansprechpartner zur Ve rfügung ste-
hen. 5Sie / er soll die Arbeit der / des Studierenden 
anleiten und für Frag en und Vorschläge a n-
sprechbar sein.  

6.  Betreuer 
1Die Betreuung auf Seiten der Hochschule ist Auf-
gabe des Mentors / der Mentorin. Wissenschaftliche 
Mitarbeiter können an der Betreuung mitwirken. 
2Erwünscht und vorgesehen sind regelmäßige Kon-
sultationen zwischen  de m Mentor / der Me ntorin 
und dem e ntsprechenden industriellen Betreuer / 
der Betreuerin. 

7.  Dauer und Aufteilung des Praktikums 
1Das Praktikum hat eine Dauer von mindestens 8 
Wochen und soll n ach Möglichkeit in einem Stü ck 
absolviert werden. 2Eine Praktikumswoche ent-
spricht der Wochenarbeitszeit des jeweiligen Unter-
nehmens. 3Der Urlaubsanspruch wird durch  das 
Bundesurlaubsgesetz geregelt. 4Längere durch 
Krankheit ausgefallene Arbeitszeit muss nachgeholt 
werden, bei kürzerer entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 5Krankschreibungen sind gegebenenfalls 
bei dem Pra ktikumsbetrieb und dem Prüfungsamt 
der BTU abzugeben. 6Es wird empfohlen, während 
des Praktikums eine Zeitplanung vorzunehmen so-
wie ein Tagebuch zu führen  

8.  Praktikumsbericht 
1Über die gesamte Dauer des P raktikums ist ein 
Bericht zu e rstellen (Umfang ca. 3500 bis 40 00 
Wörter) und dem industriellen Betreuer vorzulegen. 
2Dieser Bericht muss den üblichen Anforderungen 
an wissenschaftliche Abhandlungen genügen. 3Der 
Bericht kann nach Absprache mit dem Mentor auch 
in englischer Sprache erstellt werden. 4Er soll be-
schreiben: 

- den Praktikumsbetrieb 

- das Tätigkeitsfeld des Betriebes  bzw. der Abtei-
lung 

- Aufgabenstellung, Stand der Technik 

- Vorgehensweise, Lösung 

- Reflexion der eigenen Tätigkeit, Erfahrungen, Er-
kenntnisgewinn, Anwendbarkeit von Kenntnissen / 
Fähigkeiten aus dem Studium 

5Der Bericht ist vom industriell en Betreuer abzu-
zeichnen. 6Zusätzlich kann ein Praktikantenzeugnis 
ausgestellt werden. 7Der Bericht ist spätestens 8 
Wochen nach Beendigung der Tätigkeit  der Mento-
rin / dem Mentor vorzulegen. 
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